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Sorry, ich
bin auch
behindert!

Zunehmend erhalten Schüler und Studenten bei Prüfungen
Erleichterungen. Diese sollen Beeinträchtigungen

ausgleichen.Wie kommt es, dass bis zu einemDrittel in einer
Klasse davon profitiert?VonRenéDonzé

Alexhatgewonnen.DerSekundarschü-
ler ausdemKantonBasel-Landschaft
darf wegen seiner sprachlichen Be-
einträchtigung bei den sogenannten
Check-Prüfungen mehr Zeit in An-

spruch nehmen als andere. Mit Rekursen bis vor
den Regierungsrat haben seine Eltern dafür ge-
kämpft – und bekamen recht. Der Entscheid hat
weitreichendeKonsequenzen:Künftigwerden in
der ganzenNordwestschweiz bei diesen standar-
disierten Leistungstests Zeitzuschläge möglich
sein. Die Prüfungsprogramme werden entspre-
chend angepasst, wie die Bildungsdirektion auf
Anfragemitteilt. «Es ist einwichtiger Sieg für alle
Jugendlichen mit Behinderung», sagt der Vater.
Alex heisst inWirklichkeit anders.

DerEntscheid, derbishernichtbekanntwar, ist
aufsehenerregend. Erstens, weil er die Testland-
schaftumkrempelt.Undzwar ineinemheiklenBe-
reich: Es geht um Vergleichstests, die für die
Jugendlichen bei Bewerbungen für Lehrstellen
wichtig sind.Zweitens,weil er exemplarisch ist für
eineEntwicklung,die inden letztenJahrendasge-
samte Schweizer Bildungssystem erfasst hat: den
BoomdesNachteilsausgleichs.

Schlafen während
Uni-Prüfungen

Gemeint sinddamitMassnahmen, die verhindern
sollen, dass Schüler oder Studenten wegen einer
Behinderung in Prüfungssituationen benachtei-
ligt sind. Diese fallen, je nach Beeinträchtigung,
ganz unterschiedlich aus. So kann etwa ein Text
von einemComputer vorgelesenwerden, darf der
Schüler seine Antwortmündlich geben, den Test
in einem separaten Raum schreiben – oder eben:
Er erhält mehr Zeit (siehe Kasten rechts).

Als Behinderungen gelten nicht nur körper-
liche Einschränkungen oder Lernschwächenwie
Dyslexie und Dyskalkulie, sondern auch psychi-

sche Erkrankungen wie etwa Angststörungen.
Auf SRF wurde kürzlich ein Student mit Narko-
lepsie gezeigt, der von derUniversität eineMatte
erhält, auf der er sich zwischendurch schlafen
legen darf. Von der Primarschule bis zur Univer-
sität nehmen solche Massnahmen zu. Wie hoch
der Anteil wirklich ist, weiss niemand. Die «NZZ
am Sonntag» hat alle Universitäten und die Bil-
dungsdirektionen der Deutschschweizer Kan-
tone angefragt und nur lückenhafte Daten erhal-
ten, wenn überhaupt.

Die verfügbarenZahlenzeigen jedoch,wieweit
fortgeschrittendieEntwicklungbereits ist.Beiden
Aufnahmeprüfungen an die Zürcher Mittelschu-
lenerhielten imvergangenenJahr4,3Prozentder
Kandidaten fürsLanggymnasiumeinenNachteils-
ausgleich, 7,9 Prozent fürs Kurzgymnasium und
10,6 Prozent für die Informatikmittelschule. Bei
der eidgenössischen Maturität waren es sogar
16 Prozent. Zwei private Gymnasien weisen An-
teile von 16 beziehungsweise 20 Prozent aus.

Auch in der Berufsbildung ist die Tendenz zu-
nehmend: So stieg zum Beispiel der Anteil bei
den Lehrabschlussprüfungen im Kanton Basel-
Landschaft innert sechs Jahren von 2,7 auf
7,7 Prozent. Universitäten berichten ebenfalls von
immermehr SonderregelungenundBeratungen,
allerdings auf tieferem Niveau. An der Uni
St. Gallen nahm der Anteil innert zehn Jahren
von 0,3 auf 1,9 Prozent zu. Die Zahlen zeigen: Da
verschiebt sich gerade etwas im System.

Dafürgibt esmehrereUrsachen,die sichgegen-
seitig verstärken: bessereAufklärungder Schüler
und ihrerElternüber ihreRechte, offensiveKom-
munikationderBehörden,Beratungsangebotean
Hochschulen, generelleZunahmevonDiagnosen,
höheregesellschaftlicheAkzeptanz.DieFolge: Je
sichtbarer und akzeptierter der Nachteilsaus-
gleichwird, desto häufigerwird er eingefordert.

Studien zeigen, dass Kinder aus bildungs-
nahen Familien eher einen Nachteilsausgleich
erhalten als jene aus bildungsfernen. Das mag
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daran liegen, dass es ein rechter Spiessrutenlauf
sein kann, bis ein solcher gewährt wird: Man
mussUnterlagen studieren, Abklärungen organi-
sieren und Gesuche einreichen. Dazu kommt
aber auch, dass Eltern aus solchen Familien oft
mit allenMitteln das Bestmögliche aus der Schul-
karriere ihresNachwuchses herausholenwollen.
Diesen Druck kennt kaum jemand besser als

Matthias Obrist, Präsident der Schweizerischen
Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie
und Leiter des Schulpsychologischen Dienstes
der Stadt Zürich. «Eltern versuchen zunehmend,
mitNachteilsausgleichendenÜbertritt insGym-
nasium oder in die Sekundarstufe A zu sichern»,
sagt er. Das sei eine Pervertierung einer ursprüng-
lich vernünftigen Idee. Zwar seien Schulpsycho-
loginnen und -psychologen Teil des Systems.
«Aber häufig stammen die Diagnosen von exter-
nen Fachpersonen, mit denen Eltern dann bei
den Schulen vorstellig werden.»

«System wird
ad absurdum geführt»

FürObrist ist klar: Der Ausgleich sei zwar dort ge-
rechtfertigt, wo ausgewiesene und ausgeprägte
Behinderungen vorlägen. «Doch wenn in einzel-
nen Klassen mehr als 10 Prozent davon profitie-
ren,mussman sich fragen,was heute alles als Be-
hinderung gilt.» Er sagt, dass der Nachteilsaus-
gleich sich zusehends zu einer verdeckten För-
dermassnahme entwickle. «Damit wird das Sys-
tem ad absurdum geführt.» Und er geht davon
aus, dass die Zunahmeweiter anhält: «Die Spitze
ist noch lange nicht erreicht.»
Aus der Schulpraxis tönt es ähnlich: «Es gibt

viel zu viele solche Anpassungen», sagt Michael
Ritter. Er ist Gymnasiallehrer in der Berner Ge-
meinde Burgdorf und auch als Gemeinderat fürs
Bildungsressort zuständig. «Für die Gymnasien
ist diese Entwicklung sehr problematisch. Sie
kratzt amWert der Matur.»
So deutlich und öffentlich äussern sich die

wenigsten, obwohl das Themadiemeisten imBil-
dungssystem beschäftigt. Schliesslich handelt es
sich um eine im Kern gut gemeinte Sache. Kaum
jemandbestreitet,dasses richtig ist, effektivbehin-
derungsbedingteNachteileangemessenauszuglei-
chen.KritikwirdvorallemlautandenUnschärfen
der Massnahmen – und deren schierer Masse. Ab
wann ist eine Schwäche eine Behinderung? Wer-
denLeistungen verzerrt?Wo sinddieGrenzen?
Claudia Schellenberg ist Professorin an der

Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
in Zürich und hat zu dem Thema geforscht. Sie
kann nachvollziehen, dass die Praxis Fragen auf-
wirft, verweist aberdarauf, dass es für jedenNach-
teilsausgleich Abklärungen durch eine Fach-
personbraucht. «ZudemmüssendieMassnahmen
regelmässig überprüft werden.» Dadurch werde
Missbrauchvermieden.DermittlerweilehoheAn-
teil dieser Massnahmen sei jedoch verständlich.
Schliesslich habe bei einer Befragung etwa ein
Viertel der Berufs- undMittelschüler angegeben,
an einer Beeinträchtigung zu leiden.
Betrachtet man die Prävalenz einzelner Stö-

rungen, für die ein Nachteilsausgleich infrage
kommt – je nachQuelle fünf bis zehnProzent für
Dyslexie und etwa gleich viel für ADHS, dazu
Angststörungen und weitere Beeinträchtigun-
gen –, wird klar, welches Potenzial noch im Sys-
tem steckt. Laut Schellenberg lassen sich diese
Zahlen aber nicht einfach addieren. «Oft haben
BetroffeneaucheineMehrfachdiagnose», erklärt
sie. ZudemreicheeineDiagnosealleinauchnicht
aus: «Nachteilsausgleiche werden nur dann ge-
währt, wenn eine Beeinträchtigung dazu führt,
dass jemandseineLeistungunterdengegebenen
Bedingungennicht gleichwertig erbringenkann.»
Lediglich ein subjektiver Leidensdruck genüge
nicht. Und wichtig sei auch der Grundsatz, dass
dieMassnahmekeineVorteile schaffe. «Das Leis-
tungsniveauwird also nicht abgesenkt.»
So weit der Anspruch. Doch im Alltag sieht es

oft etwas anders aus. In der fünften Klasse von
Heidi Kuhn, die in der Zentralschweiz unterrich-
tet, erhalten 20 Prozent der Kinder einen Nach-
teilsausgleich, in der vorherigen waren es 30 Pro-
zent. «Da kann doch etwas nicht stimmen», sagt
Kuhn, die in Wirklichkeit anders heisst. Sie be-
obachtet auch, dass Lehrer «sehr unterschied-
lich» mit den verordneten Massnahmen um-
gehen: Die einen hielten sich eher weniger an die
Vorgaben, andere legten sie «sehr grosszügig
aus» – bis hin zu einer Anpassung der Prüfung
oder von deren Bewertung. Auch dieser Zeitung
liegt eine Nachteilsausgleichsvereinbarung vor,
die besagt, dass die «Beurteilungskriterien ange-
passt» werden sollten.
Solche Erleichterungen stellten nicht nur die

Chancengerechtigkeit auf die Probe, findet
Kuhn, sie erschwerten auch die Arbeit der Leh-

rerin: Für den einen Schüler muss sie eine zu-
sätzliche Person aufbieten, die ihm Prüfungs-
aufgaben vorliest. Ein anderer, der ADHS hat,
darf während der Tests aufstehen und raus-
gehen. Einemmuss sie Schlüsselwörter bunt an-
malen. «Manchmal habe ich das Gefühl, es wird
den Kindern heute alles entschuldigt – statt dass
man an ihren Schwächen arbeitet», sagt die Leh-
rerin. Beliebt seien die Massnahmen vor allem
auch, weil sie nirgends im Zeugnis vermerkt
sind – im Gegensatz etwa zu individuellen Lern-
zielbefreiungen.
Wo Schulen und Betroffene sich nicht einigen

können, wird der Nachteilsausgleich oft erstrit-
ten. Notfalls vor Gericht. Bekannt wurde letztes
Jahr der Fall einer Studentin, die für die Nume-
rus-clausus-Prüfung inVeterinärmedizin keinen
Nachteilsausgleich erhielt. Sie hat einen Etap-
pensieg errungen:Das Bundesgericht hat denFall
zur Neubeurteilung ans Berner Verwaltungs-
gericht zurückgewiesen,mit einemknappenEnt-
scheid von 3:2 Stimmen. Und im Kanton St. Gal-
len hat das Verwaltungsgericht einem kaufmän-
nischenLehrlingmitDyslexie einenZeitzuschlag
zugesprochen, den ihmdie Berufsschule verwei-
gernwollte. Solche Entscheide stärken die Rech-
te Behinderter – erhöhen aber den Druck auf
SchulenundBehörden,Nachteilsausgleiche eher
grosszügig als restriktiv zu gewähren.
Die Behindertenrechtsorganisation Inclusion

Handicap unterstützt Betroffene auch rechtlich.
«DieUno-Behindertenrechtskonvention unddas
Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung
gelten für alle Menschen mit Behinderungen»,
sagtDavidKrummen, Rechtsanwalt bei derOrga-
nisation, der auchAlex’ Rekurs begleitet hat. Die
Schulen müssten diese fair für alle umsetzen. Er
stellemitnichten einenWildwuchs derMassnah-
men fest. «ImGegenteil: DasRecht aufNachteils-
ausgleich wird noch immer in vielen Fällen ver-
letzt.» Die Gerichtsentscheide schafften Rechts-
sicherheit.

Politik will Licht im
«Dschungel»

ObdieNachteilsausgleiche denKindern langfris-
tig tatsächlich dienen, ist umstritten. Kritiker
argumentieren, eswäre sinnvoller, an denDefizi-
ten zu arbeiten, statt sie in den Prüfungen abzu-
federn. SowohlDyslexie als auchDyskalkulie lies-
sen sichmit Training lindern. Befürworter halten
dagegen, erst der Ausgleich ermögliche es Betrof-
fenen, ihr Potenzial zu entfalten.
Langzeitstudien fehlen. Die Heilpädagogik-

professorin Claudia Schellenberg verweist jedoch
auf Befragungen,wonach jungeErwachsene ihre
Nachteilsausgleiche rückblickend als entlastend
erlebt haben. «Sie sprechen oft von einer Beruhi-
gung, die ihnendurch die Schulkarriere geholfen
habe.» Im Berufsleben liessen sich Einschrän-
kungen zudem oft durch technische Hilfsmittel,
wie Sprachprogramme oder Taschenrechner,
kompensieren.
Inzwischen erreicht die Debatte auch jene, die

aufgrundder Zeugnisse Lernende einstellen, und
jene, die über die Bildungspolitik entscheiden.
«Wir unterstützen das Prinzip der Chancen-
gleichheit», sagt Sonja Studer, Leiterin Bildung
desVerbands der SchweizerMaschinenindustrie
Swissmem. «Die steigenden Zahlen des Nach-
teilsausgleichs sind aber ein Indiz, dass dieser
immer weniger klar eingegrenzt und zurückhal-
tend gewährt wird.» Man werde «eng beobach-
ten», wie sich das auf denArbeitsmarkt auswirke.
Allenfalls wärenMassnahmen nötig.
Das Unbehagen der Wirtschaft hat der FDP-

Nationalrat Christian Wasserfallen aufgenom-
men. Er fordert vom Bundesrat in einem Postu-
lat einen Bericht über Umfang und Praxis der
Nachteilsausgleiche. Er spricht von einem
«Dschungel» an Massnahmen: «Arbeitgeber fra-
gen sich zunehmend, wie aussagekräftig die
Zeugnisse noch sind,wenn sich hinter denNoten
Nachteilsausgleiche verbergen.» Es brauche
mehr Transparenz.
Ein solcherSchrittwird imKantonZuggeprüft.

Ein entsprechender Zeugnisvermerk entspreche
aus Sicht der Bildungsdirektion einem «berech-
tigten Informationsbedürfnisbeispielsweiseeines
Lehrmeisters», schreibt sie.Behindertenverbände
lehnendies als diskriminierend ab.
Alex steht vor dem Einstieg ins Berufsleben.

Ihm wurde schon in der Primarschule eine ver-
bale Entwicklungsdyspraxiemit sekundärerDys-
lexie diagnostiziert: Das heisst, er kann sich
mündlich und schriftlich nur erschwert ausdrü-
cken. Zugleich gilt er mit einem IQ von 115 als
überdurchschnittlich intelligent. Nun sucht er
eine Lehrstelle als Augenoptiker. Die Aussichten
sind gut: BeimEignungstest eines Betriebs erhielt
er einen Nachteilsausgleich. Freiwillig.

16%
So hoch ist der Anteil der

Schülerinnen und Schüler, die letztes
Jahr an der eidgenössischen

Maturitätsprüfung einen
Nachteilsausgleich erhalten haben.

33%
Einen Zeitzuschlag von einem Drittel
erhält Alex für seine Prüfungen in der
Schule. Diesen machte er auch für

den Check-Test geltend – und erhielt
vom Regierungsrat recht.

20%
Jeder fünfte Schüler in der Klasse

von Heidi Kuhn hat eine
Sondermassnahme bei Prüfungen.
Für einen muss sie eine zusätzliche
Person aufbieten, die ihm vorliest.

FRAGEN UND ANTWORTEN
ZUM NACHTEILSAUSGLEICH

Was ist ein Nachteilsausgleich?
Als Nachteilsausgleiche werden Mass-
nahmen bezeichnet, welche die
Chancengleichheit zwischen behin-
derten und nichtbehinderten Schülern
und Studenten gewährleisten sollen.
Dazu werden bei schriftlichen und
mündlichen Prüfungen sowie bei
Beurteilungen von Arbeiten die Rah-
menbedingungen angepasst. Die
Lernziele müssen aber dieselben
bleiben. Die Massnahmen dürfen nicht
zu einer Bevorzugung gegenüber
nichtbehinderten Mitschülern führen.

Wofür gibt es Nachteilsausgleiche?
Vorausgesetzt ist eine diagnostizierte
Behinderung. Am häufigsten kommen
sie bei Lernbehinderungen wie einer
Lese-Rechtschreib-Störung (Dyslexie)
oder einer Rechenstörung (Dyskalkulie)
zum Tragen. Sie gelten aber auch für
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
täts-Störungen (ADS, ADHS) und
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS),
psychische Störungen, Sinnesbeein-
trächtigungen, körperliche und
gesundheitliche Behinderungen. Die
Liste ist nicht abschliessend.

Welche Massnahmen gibt es?
Am häufigsten wird den Betroffenen
zusätzliche Zeit zur Lösung von Prüfun-
gen gewährt. Sehr oft erhalten sie auch
die Möglichkeit, in einem kleineren
Raum allein oder in einer kleineren
Gruppe zu arbeiten – oder sie dürfen
einen Gehörschutz tragen. Je nach
Behinderung werden die Prüfungen
mündlich statt schriftlich durchgeführt
oder umgekehrt. Einige Betroffene
werden durch eine Assistenzperson
begleitet oder dürfen für die Lösung
der Aufgaben einen Computer sowie
andere Hilfsmittel nutzen. Teilweise
werden Prüfungen in Etappen abge-
legt, oder den Schülern wird das Essen
und Trinken erlaubt. Es können auch
Bewertungskriterien angepasst
werden. Auch hier ist die Liste nicht
abschliessend.

Was muss eingereicht werden?
Das ist nicht überall in der Schweiz
genau gleich geregelt. Im Kanton
Zürich braucht es in der Volksschule
eine Diagnose durch den Schul-
psychologischen Dienst, eine sonder-
pädagogische Fachperson (Heil-
pädagogin, Logopädin) oder kinder-
psychiatrische beziehungsweise medi-
zinische Fachpersonen. Im Gymnasium
ist ein Gutachten einer Fachperson
oder einer Fachstelle nötig. Die Univer-
sität verlangt einen fachärztlichen
Nachweis sowie unter Umständen
einen neuropsychologischen Bericht.

Was ist die rechtliche Grundlage?
Die Nachteilsausgleiche basieren auf
der Uno-Behindertenrechtskonvention,
dem in der Bundesverfassung ver-
ankerten Diskriminierungsverbot sowie
dem Behindertengleichstellungs-
gesetz. Dazu kommen kantonale
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien
und Empfehlungen. Nicht alle Kantone
verfügen aber über gleich umfassende
und explizite zusätzliche Regelungen.

Gibt es einen Zeugniseintrag?
Nein. Im Gegensatz zu Lernzielbefrei-
ungen wird der Nachteilsausgleich
nicht im Zeugnis festgehalten. Es kann
aber sein, dass er im Lernbericht oder
in einem Bericht zuhanden der nach-
folgenden Schule vermerkt wird. (rd.)


